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 Aystetten, 20.04.2020 
 
Antrag 2 zur Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Aystetten, 
§ 3 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, Befugnisse, Abs 5 Satz 3f 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,  
 
der Gemeinderat hat das Recht auf Akteneinsicht nur als gesamtes Gremium, das heißt, es 
muss vorher beschlossen werden, wenn ein einzelnes Mitglied Informationen erhalten 
möchte. Die Mustergeschäftsordnung des Bayer. Gemeindetags sieht vor, dass dieses Recht 
zur Vorbereitung von Sitzungen für die auf der Tagesordnung der kommenden Sitzung ste-
henden Beratungsgegenstände schon eingeräumt wird. Für eine wirksame Ratsarbeit ist es 
allerdings zweckmäßig, das Recht auf Akteneinsicht nicht nur auf die Beratungsgegen-
stände der nächsten Sitzung zu beschränken, sondern generell den Ratsmitgliedern zu er-
teilen.  
 
Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat Aystetten stellt deshalb fol-
genden Antrag:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Aystetten beschließt folgende Änderung der Geschäftsord-
nung des Gemeinderates:   
§ 3 Abs 5 Satz 3 und 4: 3Gemeinderatsmitglieder haben ein Recht auf Akteneinsicht soweit 
es sich nicht um personen- oder steuerbezogene Akten handelt. 4Sie sind vom Gemeinderat 
mit der Einsichtnahme beauftragt. 
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Begründung: 
Gemäß Bayer. Gemeindeordnung gibt es kein generelles Akteneinsichtsrecht für jedes ein-
zelne Gemeinderatsmitglied. Dies hat nur der Gemeinderat als Kollegialorgan, das dann 
einzelne Gemeinderatsmitglieder zur Akteneinsicht in die Verwaltungsakten beauftragen 
kann. Ein sachgerechtes Arbeiten ist jedoch vielfach nur möglich, wenn jedes Gemeinde-
ratsmitglied Akteneinsicht nehmen kann. Per Geschäftsordnung lässt sich nun die Beauftra-
gung zur Einsichtnahme für alle Gemeinderatsmitglieder festlegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Aystetten 
Gemeinderatsfraktion  
 
 
 
Prof. Dr. Karin Pritsch 
Gemeinderätin 
 


